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Vorgeschichte des Krieges . 2ö

»Japan anerkennt die Mandschurei und deren Küsten als
außerhalb seiner Interessensphäre liegend , während Ruß¬
land innerhalb der Grenzen dieser Provinz weder Japan
noch andere Mächte an der Ausübung der durch schon be¬
stehende Verträge mit China erworbenen Rechte und Privi¬
legien hindern wird ; ausgenommen hievon sind Vertretungen
dieser Mächte .«

Von der Anerkennung der territorialen Integrität Chinas
sprachen auch diese Vorschläge nicht .

Die evidente Absicht der russischen Regierung , die
Verhandlungen zwecks Zeitgewinns für ihre Rüstungen in
die Länge zu ziehen , veranlaßte den japanischen Minister des
Äußern zu nachstehenden , vom 13. Januar 1904 datierten For¬
derungen :

1. Die Streichung der Klausel der russischen Gegen¬
propositionen , wonach koreanisches Gebiet zu strategischen
Zwecken nicht ausgenützt werden dürfe .

2. Die Streichung des Artikels bezüglich der neutralen Zon e.
3. Folgende Änderungen des russischen Vorschlages

betreffend die Mandschurei : d) Japan anerkennt die Mand¬
schurei und deren Küste als außerhalb seiner Interessen ge¬
legen ; Rußland verpflichtet sich , die territoriale
Integrität Chinas in der Mandschurei anzuer¬
kennen ; b) Rußland wird weder Japan noch andere Mächte
an der Ausübung der durch bestehende Verträge mit China
erworbenen Rechte und Privilegien hindern ; c) Rußland an¬
erkennt Korea und dessen Küste als außerhalb seiner Inter¬
essensphäre liegend .

4 . Japan anerkennt die speziellen Interessen Rußlands
in der Mandschurei und das Recht Rußlands , die zum Schutze
dieser Interessen nötigen Maßregeln zu treffen .

Bei Überreichung der diesbezüglichen Note an den Grafen
Lamsdorff hatte der Gesandte zu erklären : Die kaiserlich
japanische Regierung glaubt auf eine rasche
Antwort der kaiserlich russischen Regierung um
so eher rechnen zu sollen , als ein abermaliger
Verzug in der Lösung dieser Fragen für beide
Reiche äußerst nachteilig * sein würde .

Japan gab somit in keinem Punkte seiner Propositionen
vom 30 . Oktober nach , es ging sogar Weiter , indem es nun¬
mehr die gänzliche Streichung des Artikels über die neutrale
Zone verlangte ; überdies enthält die vom Gesandten ab¬
zugebende Erklärung eine deutliche Drohung .
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